












Eines

KochSolen und ſochweiſen Raths
Des Heil. Reichs Stadt

Kranckfurt am Wayn
4 —5. 21 8

Frlauter-und Veſtattigung
Des g. 5. und 6. der am 18. Junii 1739.

publicirten, erneuert- und vermehrten

J

Wechſel-und Kauffmanns-Geſchafften.

Franckfurt am Mayn,
Zu finden bey Wolffgang Chliſtoph Multzen. 1741.
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Emnach Wir Burgermeiſtere und Rath dieſer
des Heil. Reichs Stadt Franckfurt an Mayn, mit
nicht geringem Mißfallen vernehmen muſſen, wasge

CaD talten die allhier handlende Socii und Gemeinere die
heilſame Diſpoſition des .5. und s Unſerer am 18. Junii

1739. publicirten  ernenerten und vermehrten Ordnung in Wech

ſel und KauffmannsGeſchafften ſehr ſchlecht beobachtet, mithin
weder ihre Namen dem Ptotocollo der Wechſel Notarien gehorig
einverleiben, noch auch ihre etwa erfolgte Separation auf die daſelbſt
vorgeſchriebene Weiß offentlich kund machen laſſen, wodurch aber
bereits verſchiedene Koſt ſpieltige Rechtfertigungen entſtanden, und
bey ermangelndem Einſehen noch mehrere Inconvenientien und
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et (0) dZerrüttung des Commercii und Credits veranlaſſet werden würde,
welches Wir gleichwohl Unſers Orts keineswegs geſchehen laſſen
konnen, ſo haben zu deſſen Vorkommung Wir obbemeldten h. 5.
&s. dergeſtalt zu erlauternund zu beſtattigen vor nothig befunden

daß

J. Alle und jede, ſowohl hieſige als frembde allhier handelnde
Kauffleute, ſo in einer Locietat begriffen, wann ſie das Negotium
mit geſammter Hand ſelbſt fuhren in Zeit von ſechs Wochen, von
Publication dieſes Edicts anzurechnen, die inskunftig neu-ange·
hende Socün aber in gleicher Zeit nach geſchloſſener gemeinſchafft
lichen Handlung nach dem zu jedermanns Nachricht hierunten
angefugten Formular, ſich ſammt uud ſonders durch die in Beyſern
eines WechſelNotarii vorzunehmende eigenhandige Unterſchreib
und Beſiegelung, ohne Auslaſſung einigen MitVerwandten
namhafft machen und ſolche Original. Beſcheinigung denen Wech
ſel· Notariis einhandigen und zurücklaſſen, oder dafern ſie

II. Die Compagnie-Geſchaffte durch einen Bevollmachtigten
von oder auſſer ihrer Geſellſchafft verrichten laſſen, die demſelben
unter der ſammtlichen Sociorum Unterſchrifft und Siegel ertheiltt
Vollmacht erwehnten Wechſel-Notariis zuſtellen ſollen, damit ſit
ſolche ſowohl, als in beyden jetzt angeführten Fallen, aller Socio-
rum und Gemeinern Namen ad Protocollum bringen, und denen
enigen, welchen daran gelegen, davon Nachricht geben konnen,
woju ſie Wechſel Notaru, dann auch gehalten ſeyn ſollen. Dainit
nun dieſem inskunftige deſto unverbruchlicher nachgelebet werde

ſo wollen Wir

Il. Auf den Ubertrettungs Fall, und da eine oder andere
hieſige Handlungs Compagnie auf vorgeſchriebene Weiß der Socio
rum Namen denen WechſelNotarüis entweder gar nicht bekannt

machen oder einen oder mehrere Gemeinere verſchweigen wurde
nicht
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nicht nur eine Straf von einhundert Reichsthaler hiemit geſetzet
und deren Erhohung denen Umſtanden nach Uns vorbehalten, ſon
dern auch zugleich offtgemeldten Wechſel-Notarüs ernſtlich anbe
fohlen haben, ſo bald nach Verflieſſung obbeſtimmter ſechs Wochen
allen ihnen anjetzo bekannten und inskünftig denen neu-aungehen
den, oder durch Aufnehmung eines oder mehrerer Geſellen vermehr
ten allhiefigen HandlungsGeſellſchafften, das beſonders in Druck
zu bringende obangeregte Formular zur Unterſchrifft und Beſiege

lung vorzulegen oder die von denenſelben ausgeſtellte Bollmachten
abzufordern  auch j da ſich wider Verhoffen, einige hierzu nicht ver
ſtunden, dieſelbe denen Herren Burgermeiſtern ſammt und ſonders
ungeſaumt anzuzeigen, damit die vorgedachte Straffe ohne Nach
ſehen ſo gleich eingetrieben werden moge. So viel aber

IV. Die fremde in Meß Zeiten allhier handlende Socios,
ſo ſich Unſerer obigen Verordnung nicht gemaß bezeigen anbetrifft,
werden alle und jede hieſige Burger und Einwohner nachdrucklich
erinnert, ſich mit ihnen in einig Negotium nicht einzulaſſen, bis
ſie vorhero dieſer allaemein nutzlichen Verordnung ein Genugen
geleiſtet haben, und bey Unterlaſſung dieſer Vorſichtigkeit ſich den
daraus entſtehenden Schaden und Weitlaufftigkeit ſelbſt zuzuſchrei
ben. Ubrigens wiederholen Wir

V. Den deutlichen Jnnhalt des h. s. Eingangs erwehnter
Unſerer WechſelOrdnung anhero, und beſtattigen denſelben
nochmalen wohlbedachtlich, committiren auch zugleich denen
jederzeitigen Herren Burgermeiſtern ſowohl als Unſerm Schof
fenR—ath, daß ſie gegen die Contravenienten. nach deſſen Vorſchrifft
aufs genaueſte verfahren, mithin bey entſtehenden Klagen diejenige
Socios, ſo ihre Compagnie aufheben, aber dieſe Separation ihren
Correſpondenten, inſonderheit ihren Creditoren, und denen ver
ordneten Wechſel-Notariis, um ſolche ihreni Protocollo eintragen,
und auf der Borſe offentlich anſchlagen zu konnen, nicht kund thun,
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e (o) Ênach wie vor und als wann die Compagnie noch in völligem Eſe.
und Vigore wart, in ſolidum condemniren und exequiren mogen.

Wornach ſich alſo alle HandlungsSoeü, und die mit ihnen

zu ſchaffen haben, zu richten, und vor Verdruß und Schaden
zu huten wiſſen werden.

Concluſum in Senatu,
Donnerſtags, den 19. Octobris 1741.

Folget

ſ
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Folget obangezogen Formular.

KJachdem Ein Hoch Edler und Hochweiſer Rath allhier, in
tonen der am 19. Octobris 1741. publicirten Erlauterund Beſtat
tigung des h. 5. und 6. der allhieſigen erneuert und vermehrten
Ordnung in Wechſel-und Handlungs Geſchafften unter andern
nachdrücklich verordnet hat  daß alle und jede in einer Societat be
griffene Kaufleute, wann ſie das Negotium mit geſammter Hand
ielbſt fuhren, ſich ſammt und ſonders bey denen hieſigen Wechſel
Notariis durch eine beſondere Beſcheinigung namhafft machen
follen, und dann Wir Ends Unterſchriebene in einer dergleichen
HandlungsCompagnie, worinnen Wir die Geſchaffte geſammter
Hand ſelbſt verrichten, unter dem Namen

fiehen; ſo haben wir zu ſchuldigſter Befolgung dieſe Urkund in
Beyſeyn des Wechſel Notariüi

eigenhandig unterſchrieben und beſiegelt und ihm dieſelbe dergeſtalt
um ſie nebſt unſern Namen ſeinem drotocollo einverleiben, und zu
kunftiger Nachricht aufbehalten zu konnen, eingehandiget. So
geſchehen Franckfurt, den
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Fernere Corrigenda.
Pag. 8. lin. 31 pro zimliche lege ziemliche
Pag. 9. lin. 14. pro luſtrument lege Inſtrument
Pas. 10. lin. 21. pro zn lege zu
Pag. cad. lin. 26. pro aceeptiren lege acceptiren
Pag. ead. lin. pen. vro nehmeu lege nehmen
Pag. 13. lin. 7. poſt verb. in der Meß add. zu zahlen
Pag. ead. lin. 15. poſt verb. und den Proteſt. add. nebſt dem Wechſel Brieff
Pag. ead. lin. 16. pro hefugt lege ſchuldig
Pag. 15. lin. 3. pro verfahreu letze verfahren

Pag. 19. lin. 25. del. auf die WechſelBrieffe
Pag 20. lin. 6. loc. anslege aus
Pag. 21. lin. 4. pro Aſſignirte lege Aſſignatariut
Pag. ead. lin. 19. del. verfallenen

Rachſtehende Bucher ſind bey mir um beygeſetzten Preyß zu
haben.

Der Stadt Franckfurt am Mayn erneuerte Keformatĩon, wie die in Anno 1578. aus
gangen und puoblicirt, jetzt abermahls von neuem erſehen, an vielen unterſchiedli
chen Orten geandert, verbeſſert und vermehrt. 8. pr. 1. ſ.

Richtige Ausrechnung derer Carl d'Or in jetzigem abgeſetzten Werth zu Rthlr. und

Kreutzer, wie auch zu Gulden und Kreutzer. 8. 1738 pr. 4. Kr.
Amulement Philoſophique ſur le Langage der Beſtes. 12. Paris 1739. 13. Rr.










	Eines Hoch-Edlen und Hochweisen Raths des Heil. Reichs Stadt Franckfurt am Mayn Erläuter- und Bestättigung Des §. 5. und 6. der am 18. Junii 1739 publicirten, erneuert- und vermehrten Ordnung zu Wechsel- und Kaufmanns-Geschäften
	Vorderdeckel
	[Seite 3]
	[Seite 4]
	[Leerseite]
	[Leerseite]
	[Leerseite]
	[Leerseite]

	Titelblatt
	[Seite 9]
	[Seite 10]

	[Ohne Titel]
	[Seite 11]
	[Seite 12]
	[Seite 13]
	[Seite 14]

	Folget obangezogen Formular. 
	[Seite 15]
	[Leerseite]

	Fernere Corrigenda.
	[Seite 17]

	Nachstehene Bücher sind bey mir um beygesetzten Preyß zu haben. 
	[Seite 17]
	[Leerseite]

	Rückdeckel
	[Seite 19]
	[Seite 20]
	[Colorchecker]



